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OLG Dresden: Übertragung einer i.v. Injektion an MTA stellt kein Behandlungsfehler 
dar 
 
OLG Dresden, Urt. v. 24.07.08 (Az. 4 U 1857/07) 
 
 
Leitsatz des Gerichts: 
 
„Es stellt keinen Behandlungsfehler dar, wenn einer erfahrenen und fachgerecht ausgebildeten 
Medizinisch-technischen Assistentin für Radiologie intravenöse Injektionen zur Vorbereitung 
von Diagnosemaßnahmen übertragen werden, sofern für eine regelmäßige Kontrolle und Ü-
berwachung durch den Arzt Sorge getragen wird.  
 
Ein Patient ist vor einer intravenösen Injektion in die Ellenbogenbeuge über das Risiko von 
Nervenirritationen aufzuklären“ 
 
 
Vorbemerkung (L. Barth): 
 
Mit der aktuellen Entscheidung des OLG 
Dresden ist ein Problembereich skizziert, 
der in der zurückliegenden Zeit vermehrt 
zu lebhaften Debatten insbesondere zwi-
schen den Pflegerechtlern geführt hat: die 
Delegation von Injektionen auf medizini-
sches Assistenzpersonal. 
 
Vorliegend hatte das OLG u.a. darüber zu 
befinden, ob einer MTA für Radiologie 
eine intravenöse Injektion zur Vorberei-
tung von Diagnosemaßnahmen übertragen 
werden kann. 
 
Das OLG vertritt hierbei die Auffassung, 
dass eine MTA in einer radiologischen 
Großpraxis auch generell berechtigt sei, 
unter Aufsicht des verantwortlichen Arztes 
intravenöse Injektionen mit schwach ra-
dioaktivem Technetium vorzunehmen. 
Hierbei handelt es sich zwar um eine Tä-
tigkeit, die zum Verantwortungsbereich 
des Arztes gehöre, die aber nicht zwingend 
aufgrund ihrer Schwierigkeit, Gefährlich-
keit oder Unvorhersehbarkeit vom Arzt 
persönlich zu erbringen sei. 
 
Mit Hinweis auf die formellen Qualifikati-
onsanforderungen einer MTA stellt das 

OLG fest, dass es dem gesetzgeberischen 
Leitbild entspreche, das einfache und mit 
nur geringen Risiken verbundene Injektio-
nen einer radiologischen MTA übertragen 
werden können.  
 
Hierbei folgt erkennbar der Senat den Fest-
stellungen des Sachverständigen, der im 
Ergebnis seiner Begutachtung ausgeführt 
hat, dass lokale Schädigungen durch die 
Radioaktivität in der für ein Szintigramm 
erforderlichen Dosis nicht zu befürchten 
anstehen und im Übrigen seien nach ihm 
die Risiken mit denen einer Blutentnahme 
vergleichbar, die ebenfalls regelmäßig auf 
nichtärztliche Fachkräfte übertragen wer-
den. 
 
Etwaige Bedenken, die insbesondere in der 
Rechtsprechung mit Blick auf das Kompli-
kationsrisiko gegen die Zulässigkeit von 
Injektionen durch nichtmedizinisches 
Fachpersonal geäußert werden, können 
nach Auffassung des Senats durch eine 
regelmäßige Überwachung Rechnung ge-
tragen werden. 
Dass im Übrigen eine ärztliche Aufklärung 
geboten ist, ist unzweifelhaft, wenngleich 
im vorliegenden Einzelfall der Klägerin die 
Berufung auf die unterbliebene Aufklärung 
verwehrt worden ist. Nach Auffassung des 
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Senats konnten sich die Beklagten auf den 
Einwand der sog. hypothetischen Aufklä-
rung (der Klägerin) berufen. 
 
 
 
 
Aus der Entscheidung des OLG Dres-
den: 
 
(...) 
 
1. Die Berufung der Klägerin gegen das 
Urteil des Landgerichts Dresden vom 
5.10.2007 - 6 O 3070/03 - wird auf ihre 
Kosten zurückgewiesen. 
. 
2. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläu-
fig vollstreckbar. 
 
3. Die Revision wird nicht zugelassen. 
 
4. Der Streitwert für das Berufungsverfah-
ren und das Verfahren erster Instanz wird 
auf 15.000 EUR festgesetzt. 
 
 
Aus dem Sachverhalt 
Was war passiert? 
 
 
I. 
 
Die Klägerin nimmt die in einer radiologi-
schen Gemeinschaftspraxis verbundenen 
Beklagten als Gesamtschuldner auf 
Schmerzensgeld und Feststellung der Er-
satzpflicht für die Folgen einer zur Vorbe-
reitung eines Schilddrüsen-Szintigramms 
erfolgten Injektion einer Technetium-
Lösung in die Vene ihrer rechten Ellen-
beuge in Anspruch. Die Injektion wurde 
aufgrund einer Überweisung der Hausärz-
tin der Klägerin, Frau Dipl. med L , am 
20.9.2000 von der leitenden medizinisch-
technischen Radiologieassistentin (MTA) 
der Gemeinschaftspraxis, der Zeugin E , 
vorgenommen. 
 

Die Klägerin behauptet, Frau E sei nicht 
hinreichend qualifiziert und im Behand-
lungszeitpunkt zu unerfahren gewesen; die 
Injektion selbst sei fehlerhaft ausgeführt 
worden. Eine Beweislastumkehr hinsicht-
lich der Kausalität sei geboten, weil derar-
tige Injektionen generell dem Arzt vorbe-
halten seien und nicht durch eine MTA 
ausgeführt werden dürften. 
 
Die Beklagten hafteten daneben noch we-
gen der Verletzung von Aufklärungspflich-
ten. 
 
Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts 
im Übrigen einschließlich der erstinstanz-
lich gestellten Anträge wird auf das ange-
fochtene Urteil Bezug genommen (§ 540 
Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 ZPO).  
 
Das Landgericht hat die Klage abgewie-
sen. 
 
Mit der Berufung macht die Klägerin gel-
tend, die Entscheidung des Landgerichts 
sei fehlerhaft, weil hieran ein Richter mit-
gewirkt habe, der an der zugrunde liegen-
den Beweisaufnahme nicht teilgenommen 
hat, und die Klägerin im Termin vom 
21.6.2006 nicht "abschließend angehört" 
worden sei. Entgegen der Auffassung des 
Landgerichts sei von einem Behandlungs-
fehler auszugehen, für den die Beklagten 
als Gesamtschuldner einstehen müssten. 
Die der Szintigraphie vorausgehende In-
jektion sei nicht auf nichtärztliches Perso-
nal übertragbar, weil die Injektion mit 
Technetium, einem Nuklid, schwierig sei. 
Die Zeugin E habe im Übrigen nicht über 
eine "verfestigte Erfahrung" mit derartigen 
Injektionen verfügt. 
Angesichts dessen spreche der Beweis des 
ersten Anscheins für ein Durchstechen der 
Arterie in der Ellenbogenbeuge und für 
einen Behandlungsfehler. Die Injektion sei 
zudem 
aufklärungsbedürftig gewesen, eine Risi-
koaufklärung sei indes nicht erfolgt, die 
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Voraussetzungen für eine hypothetische 
Einwilligung lägen nicht vor.  
 
Die Klägerin habe durch diesen Behand-
lungsfehler schwere körperliche Schädi-
gungen in 
Form einer Nervenläsion und eines Karpal-
tunnelsyndroms erlitten, die entgegenste-
henden Ausführungen des Sachverständi-
gen seien "zu unsicher" und daher nicht 
verwertbar. Die 
Schmerzen hätten bis in das Jahr 2003 an-
gehalten, ein Rückfall könne auch für die 
Zukunft nicht ausgeschlossen werden. 
 
Sie beantragt, 
 
1. Die Beklagte unter Aufhebung des ange-
fochtenen Urteils 
zu verurteilen, an sie ein angemessenes 
Schmerzensgeld von mindestens 10.000,00 
EUR zzgl. 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit 
zu zahlen; 
 
2. festzustellen, dass die Beklagten als Ge-
samtschuldner verpflichtet sind, der Kläge-
rin alle bereits entstandenen und zukünftig 
entstehenden materiellen und immateriel-
len Schäden zu ersetzen, die im Zusam-
menhang mit der Behandlung vom 
20.9.2000 entstanden sind und noch ent-
stehen werden, soweit der Anspruch nicht 
auf Sozialversicherungsträger und sonstige 
Dritte übergegangen ist. 
 
Die Beklagten beantragen, 
 
die Berufung zurückzuweisen. 
 
Sie verteidigen das erstinstanzliche Urteil. 
 
Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird 
auf die gewechselten Schriftsätze verwie-
sen. Der Senat hat die Klägerin im Termin 
vom 3.7.2008 ergänzend angehört. Für das 
Ergebnis dieser Anhörung wird auf die 
Sitzungsniederschrift Bezug genommen. 
 

 
Aus den Entscheidungsgründen: 
 
II. 
 
Die Berufung ist zulässig, bleibt in der 
Sache aber ohne Erfolg. 
 
Allerdings ist im Anschluss an die neuere 
höchstrichterliche Rechtsprechung1 davon 
auszugehen, dass das Auftreten in einer 
radiologischen Gemeinschaftspraxis die 
gesamtschuldnerische Haftung aller Be-
klagten für eine nur der Beklagten zu 2 zur 
Last fallende Schlechterfüllung des Be-
handlungsvertrages bei der Anfertigung 
eines Schilddrüsenszintigramms begründet, 
obwohl nur sie die hierfür erforderliche 
Fachkunde auf dem Gebiet der Nuklear-
medizin aufweist.  
 
Ferner kommt in einer solchen Konstellati-
on auch deliktsrechtlich eine Zurechnung 
des Verschuldens eines Partners auf die 
übrigen in entsprechender Anwendung des 
§ 31 BGB in 
Betracht.  
 
Der Klägerin steht aber weder ein An-
spruch auf Schadenersatz aus positiver 
Verletzung des Behandlungsvertrages oder 
§ 823 Abs. 1 BGB noch auf Schmerzens-
geld aus § 
847 BGB in der bis zum 31.7.2002 gelten-
den Fassung (Art. 229 § 8 EGBGB) zu. 
 
1. Ein Behandlungsfehler liegt nicht bereits 
in der Delegation der Technetium-
Injektion auf die Zeugin E , bei der es sich 
- wie das Landgericht unter Bezugnahme 
auf die vorgelegten Befähigungsnachweise 
zutreffend ausführt - um eine erfahrene 
und fachgerecht ausgebildete 
Kraft handelte, die im Zeitpunkt der Be-
handlung bereits mehrere Tausend gleich-
artige Injektionen verabreicht hatte.  
                                                 
1 BGH NJW 2006, 437; VersR 2001; 510; vgl. auch 
OLG Koblenz VersR 2005, 655; Geiß/Greiner, 
Arzthaftpflichtrecht, 5. Aufl. A Rn 15 
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Der Beklagten zu 2) kann bei dieser Sach-
lage nicht vorgeworfen werden, einer nach 
ihrem Erfahrungsstand zur Vornahme be-
stimmter Eingriffe in die körperliche Integ-
rität 
eines Patienten nicht befugten Person2  
solche Eingriffe dennoch übertragen und 
bereits unter diesem Gesichtspunkt einen 
Behandlungsfehler begangen zu haben. Die 
entgegenstehende Behauptung der Kläge-
rin, die Zeugin E habe nicht über "verfes-
tigte Erfahrungen verfügt", zeigt keine 
Fehler in der entgegenstehenden Beweis-
würdigung des Landgerichts auf und recht-
fertigt eine weitere Beweiserhebung durch 
den Senat nicht. Entgegen der Auffassung 
der Klägerin ist eine MTA in einer radio-
logischen Großpraxis auch generell be-
rechtigt, unter Aufsicht des verantwortli-
chen Arztes intravenöse Injektionen mit 
schwach radioaktivem Technetium vorzu-
nehmen. Zwar stellt eine derartige Injekti-
on einen Eingriff dar, der zum Verantwor-
tungsbereich des Arztes gehört. Es handelt 
sich hierbei aber nicht um eine Tätigkeit, 
die aufgrund ihrer Schwierigkeit, Gefähr-
lichkeit oder Unvorhersehbarkeit 
zwingend von einem Arzt erbracht werden 
muss3.  
 
Nach den Feststellungen des Sachverstän-
digen Prof. M ist vielmehr davon auszuge-
hen, dass lokale Schädigungen durch die 
Radioaktivität in der für ein Szintigramm 
erforderlichen 
Dosis, die im Falle der Klägerin 54,65 
mBq betrug, nicht zu befürchten sind und 
das Natriumsalz, das zur Bindung des 
Technetiums verwendet wird, nicht gewe-
betoxisch ist. 

                                                 
2 vgl. hierzu BGH VersR 1994, S. 80; NJW 1978, 
S. 1681; OLG Köln VersR 1988, S. 44 
3 vgl. zu diesen Kriterien Bamberger/Roth BeckOK 
(2007) § 823 Rn 723; Laufs/Uhlenbruck, Handbuch 
des Arztrechts § 47 Rn. 4; Hahn NJW 1981, S. 
1977ff 

Auch allergische Reaktionen treten nach 
den Angaben des Sachverständigen nur 
selten auf (GA vom 26.7.2005, S. 8).  
 
In seiner mündlichen Anhörung hat er die 
Risiken daher mit denen einer Blutentnah-
me verglichen, die ebenfalls regelmäßig 
auf nichtärztliche Fachkräfte übertragen 
werden 
kann. Es tritt hinzu, dass im Rahmen der 
Berufausbildung zur MTA die für die Ver-
abreichung einer Injektion erforderlichen 
medizinischen Grundlagenkenntnisse ver-
mittelt werden. Nach § 3 Nr. 2 des Geset-
zes über technische Assistenten in der Me-
dizin (MTAG) vom 2.8.1993 (BGBl. I S. 
1402) soll die Ausbildung zum radiologi-
schen MTA u.a. dazu befähigen, unter 
Anwendung geeigneter Verfahren in der 
radiologischen Diagnostik bei der Erken-
nung und Behandlung von Krankheiten in 
der Strahlentherapie und Nuklearmedizin 
mitzuwirken. Die Vermittlung dieser 
Kenntnisse erfolgt innerhalb einer dreijäh-
rigen Ausbildung, die 
u.a. eine praktische Tätigkeit in einem 
Krankenhaus oder einer gleichgerichteten 
Einrichtung beinhaltet (§ 4 MTAG). Nach 
§ 1 Abs. 2 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für technische Assistenten in der 
Medizin (MTA-APrV)  vom 25.4.1994 
(BGBl. I S. 922) sind die Schüler während 
dieses sechswöchigen Ausbildungsab-
schnittes in Verrichtungen 
und Fertigkeiten praktisch zu unterweisen, 
die für ihre Berufstätigkeit von Bedeutung 
sind. Nach Abschluss der Ausbildung ist es 
gemäß § 9 Abs. 3 MTAG einem MTA ges-
tattet, auf ärztliche Anforderung Tätigkei-
ten auszuüben, deren Ergebnisse der Er-
kennung einer Erkrankung und der Beur-
teilung ihres Verlaufes dienen. Es ent-
spricht hiernach dem gesetzgeberischen 
Leitbild, dass einfache und mit nur gerin-
gen Risiken verbundene Injektionen einer 
radiologischen MTA übertragen werden 
können.  
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Auch die Bundesärztekammer hält in der 
im Jahre 1988 erschienenen Orientierungs-
hilfe "Anforderungen an die persönliche 
Leistungserbringung" (abrufbar unter 
www.bundesaerztekammer.de) die Über-
tragung intravenöser Injektionen auf Assis-
tenzpersonal für möglich, wenn sich der 
Arzt von der durch Ausbildung und Erfah-
rung gewonnenen Qualifikation in der In-
jektionstechnik überzeugt hat und - wie 
hier - persönlich in der Praxis anwesend 
ist. 
 
Noch weitergehend wird in der medizini-
schen Praxis die mit erheblich größeren 
Risiken behaftete Injektion von Kontrast-
mitteln grundsätzlich für delegationsfähig 
gehalten4. 
 
Bedenken, die in der Rechtsprechung im 
Hinblick auf das Komplikationsrisiko ge-
gen die Zulässigkeit von Injektionen durch 
nichtmedizinisches Fachpersonal geäußert 
werden5, kann angesichts der nur geringen 
Risiken (s.o.) bei einer Technetium-
Injektion durch eine regelmäßige Überwa-
chung des nichtärztlichen Personals Rech-
nung getragen werden.  
Eine derartige Überwachung wird in der 
Praxis der Beklagten nach deren unbestrit-
tenem 
Vorbringen gewährleistet, weil die Beklag-
te zu 2) nur durch eine Glasscheibe von 
dem Bereich getrennt ist, in dem die Injek-
tionen verabreicht werden, und die Zeugin 
E überdies die Anweisung hatte, sie bei 
Zwischenfällen jeder Art unverzüglich 
zuzuziehen6. Dies folgt auch aus der der 

                                                 

                                                

4 vgl. die Stellungnahme der Deutschen Röntgenge-
sellschaft, abrufbar unter 
http://www.thiemeconnect. 
com/ejournals/html/roefo/doi/ 10.1055/s-2007-
982581; s. auch AG Karlsruhe, 13 C 448/95; a. A. 
Laufs/Uhlenbruck aaO. § 101 Rn 12; Bamber-
ger/Roth aaO. Rn. 725 
5 BGH VersR 1981, S. 131; NJW 1979, S. 1935; 
VersR 1960, S. 19, OLG Köln VersR 1988, S. 44 
6 vgl. zu diesen Kriterien auch LG Berlin NJW-RR 
1994, S. 801; Rieger NJW 1979, S. 1336 

Zeugin E am 5.5.1999 erteilten Injektions-
genehmigung (Anlage B 8). 
 
2. Der Zeugin E , die bei der Injektion als 
Verrichtungsgehilfin der Beklagen zu 2) 
tätig wurde, ist auch kein Behandlungsfeh-
ler vorzuwerfen, den sich die Beklagten 
nach § 831 BGB zurechnen lassen müss-
ten. Die Angaben der Klägerin zum Ablauf 
der Injektion unterstellt, nämlich dass es 
noch während der Injektion zu einer star-
ken Blutung und in der Folge zu einer 
schmerzhaften Verdickung gekommen ist, 
ist nach dem Gutachten von Prof. M zwar 
eine Verletzung der Arteria Brachialis mit 
Ausbildung eines Hämatoms in der Ellen-
bogenbeuge anzunehmen (GA S. 8), wel-
ches seinerseits zu einer Irritation des Ner-
vus medianus geführt hat (GA vom 
7.2.2006, S. 3, Bl. 217); derartige Irritatio-
nen sind aber nach Einschätzung des Sach-
verständigen auch bei größter Sorgfalt 
nicht immer vermeidbar (GA S. 3, Bl. 
216). Der Sachverständige ist auf dieser 
Grundlage zu dem Ergebnis gelangt, der 
Zeugin E könne kein Behandlungsfehler 
vorgeworfen werden, weil die Vene getrof-
fen wurde und das Technetium ordnungs-
gemäß den Weg in die Blutzirkulation ge-
funden habe. Dieser Auffassung tritt der 
Senat bei. Allein die versehentliche Irrita-
tion des Nervus medianus erlaubt entgegen 
der Auffassung der Klägerin auch nicht die 
Annahme eines Behandlungsfehlers im 
Wege des Anscheinsbeweises. Der hierin 
liegende Schluss vom Ergebnis der Injekti-
on auf die Verletzung ärztlicher Sorgfalts-
pflichten ist bei der Injektion 
in eine Vene nicht möglich, weil der Ge-
schehensablauf nicht in einem vom Arzt 
voll beherrschbaren Risikobereich liegt, so 
dass eine Fehlinjektion nicht typischerwei-
se 
auf einem Mangel an Sorgfalt beruht7.  
 
Im Anschluss an die erstinstanzliche Be-
weiserhebung bleibt die Klägerin im Übri-

 
7 vgl. BGH NJW 1989, S. 771; VersR 1956, S. 499 
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gen für ihre Behauptung beweisfällig, noch 
während der Durchführung der Injektion 
über starke Schmerzen geklagt zu haben. 
Dass die hierzu vernommene Zeugin E 
trotz einer solchen Schmerzäußerung sich 
der Annahme verschlossen haben soll, sie 
habe statt der Vene die Arteria brachialis 
getroffen und gleichwohl die Injektion 
fortgesetzt haben soll8  kann bei dieser 
Sachlage nicht angenommen werden. 
 
Ein Behandlungsfehler ist nach den Fest-
stellungen des Sachverständigen auch nicht 
in der anschließenden Durchführung des 
Szintigramms zu sehen. Dass durch den 
von der Zeugin E ausgeübten Druck die am 
Hals der Klägerin liegende Zyste geplatzt 
ist, kann sie nicht beweisen. Der Sachver-
ständige hat hierzu in seiner mündlichen 
Anhörung ausgeführt, er halte es für un-
wahrscheinlich, dass die Zyste bei der Be-
handlung geplatzt sein könnte (Bl. 253). 
Der Austritt von Flüssigkeit aus der Zyste 
in den Halsraum, den die Klägerin gespürt 
haben will, sei ohnehin nicht möglich (GA 
vom 26.7.2005, S. 2, Bl. 164). Mit der Be-
rufung hat die Klägerin diesen Vorwurf 
auch nicht mehr aufgegriffen. 
 
3. Dass die Klägerin vor der Injektion nicht 
über die mit diesem Eingriff verbundenen 
Risiken aufgeklärt wurde, führt ebenfalls 
nicht zu einer Haftung der Beklagten. Al-
lerdings wäre hier eine Risikoaufklärung 
erforderlich gewesen.  
 
Nach ständiger Rechtsprechung bedürfen 
ärztliche Heileingriffe jeder Art grundsätz-
lich der Einwilligung des Patienten, um 
rechtmäßig zu sein; diese Einwilligung 
kann nur wirksam erteilt werden, wenn der 
Patient über den Verlauf des Eingriffs, 
seine Erfolgsaussichten, seine 
Risiken und mögliche Behandlungsalterna-
tiven mit wesentlich anderen Belastungen, 
                                                 

                                                

8 vgl. zur Annahme eines Behandlungsfehlers in 
diesen Fällen BGH NJW 1989, S. 771; BGHZ 78, 
209; zur Injektion in die Ellenbeuge s. BGH AHRS 
2320/7 

Chancen und Gefahren im Großen und 
Ganzen aufgeklärt worden ist. Nur so wer-
den sein Selbstbestimmungsrecht und sein 
Recht auf körperliche Unversehrtheit ge-
wahrt9.  
 
Bei diagnostischen Eingriffen ohne thera-
peutischen Eigenwert gelten strenge Maß-
stäbe für die Aufklärung des Patienten über 
die mit der medizinischen Maßnahme ver-
bundenen Gefahren, sofern der invasive 
Schritt nicht vital indiziert oder auch nur 
dringend erscheint. Hier hat der Arzt dem 
Patienten selbst entfernt liegende Kompli-
kationsmöglichkeiten in angemessener 
Weise darzutun10. Danach war die Kläge-
rin zwar nicht über das Risiko eines Kar-
paltunnelsyndroms, das nach dem Gutach-
ten des Sachverständigen Prof. M durch 
eine Injektion in die Ellenbeuge nicht aus-
gelöst werden kann, wohl aber über das 
Risiko einer 
Nervenirritation bis hin zu einer Nervenlä-
sion aufzuklären. Keine Aufklärungspflicht 
besteht zwar für Risiken eines Eingriffs, 
die sich auch für einen medizinischen Lai-
en aus der Art des Eingriffs ohnehin erge-
ben11. Hierzu zählen bei einer Injektion 
etwa das Risiko einer Rötung der Einstich-
stelle sowie kleinerer Hämatome12. 
 
Um ein solches Risiko handelte es sich bei 
der Nervenirritation, die die Klägerin in-
folge der Injektion erlitt, indes nicht. Nach 
den Feststellungen des Sachverständigen 
Prof. M sind die Schmerzen der Klägerin 
nicht auf das Hämatom, sondern darauf 
zurückzuführen, dass durch dieses der 
Nervus medianus irritiert wurde. Hierbei 
handelt es sich um ein eingriffspezifisches 
Risiko, weil der Sachverständige ausge-
führt hat, die Irritation des Nervus media-
nus sei eine 

 
9 grundlegend BGHZ 29, 46, seitdem einhellige 
Auffassung 
10 OLG Koblenz VersR 2003, S. 1313 
11 BGH NJW 1984, S. 1807; OLG Karlsruhe aaO. 
12 OLG Karlsruhe aaO; für eine Wundinfektion 
BGH VersR 1989, S. 512 
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"immanente Gefahr einer Injektion in die 
Ellenbogenbeuge" (GA vom 7.2.2006, Bl. 
3 S. 217), die nicht vollständig ausge-
schlossen werden könne. Hierüber hätte 
die Beklagte zu 2) die Klägerin aufklären 
müssen. Eine derartige Aufklärung, die 
ohnehin mündlich zu erteilen wäre, kann 
nicht in dem ihr übergebenen Informati-
onsblatt zur nuklearmedizinischen 
Untersuchung (B 5) gesehen werden, das 
keinerlei Informationen für den Patienten 
enthält, sondern es umgekehrt dem Arzt 
ermöglichen sollte, sich über eventuelle 
Risiken in der Person des Patienten zu in-
formieren.  
 
Vorliegend ist der Klägerin aber die Beru-
fung auf die unterbliebene Aufklärung 
verwehrt. Die Beklagten können sich auf 
den Einwand hypothetischer Einwilligung 
berufen. Im Anschluss an ihre Anhörung 
vor dem Senat im Termin am 3.7.2008 ist 
nämlich davon auszugehen, dass die Klä-
gerin auch bei einer ordnungsgemäßen 
Aufklärung der Injektion zugestimmt hätte. 
Einen entgegenstehenden Entscheidungs-
konflikt hat sie nicht plausibel dargelegt. 
Der Senat hat hierbei berücksichtigt, dass 
für die Plausibilität des Entscheidungskon-
flikts allein auf die persönliche Entschei-
dungssituation des Patienten abzustellen 
ist. Was aus ärztlicher Sicht sinnvoll und 
erforderlich gewesen wäre und wie sich ein 
"vernünftiger" Patient verhalten 
haben würde, ist deshalb grundsätzlich 
nicht entscheidend13. Hier war zwar der 
Eingriff nach objektiven Gesichtspunkten 
lediglich relativ indiziert, weil trotz des 
Befundes einer tastbaren Zyste an der 
Schilddrüse mit dem Szintigramm noch 
hätte abgewartet werden können. Die Klä-
gerin hat jedoch in ihrer Anhörung ausge-
sagt, sie sei sowohl von ihrer Hausärztin 
als auch von dem Arzt Dr. V eindringlich 
auf die Gefahr hingewiesen worden, dass 
es sich um einen bösartigen Tumor han-
deln könnte. Diese Prognose habe ihr 

                                                 
13 BGH NJW 1998, S. 2734 

Angst gemacht und sie motiviert, die Pra-
xis der Beklagten aufzusuchen. Sie habe 
zudem wegen der Zyste zunächst an 
Schluckbeschwerden gelitten, bis diese 
innerhalb weniger Tage äußerlich deutlich 
zu sehen gewesen sei. Vor diesem Hinter-
grund 
musste ihr die Szintigraphie dringlich indi-
ziert erscheinen, um ein bösartiges Tumor-
geschehen sicher auszuschließen. 
Die Risiken waren demgegenüber gering, 
insbesondere waren keine Dauerschäden 
aus der Injektion zu befürchten.  
 
Der Senat hält angesichts dessen die Ein-
lassung der Klägerin, sie hätte sich bei 
einem Hinweis auf die Gefahr vorüberge-
hender Nervenschäden nicht auf die Unter-
suchung 
eingelassen und hätte zunächst noch einen 
weiteren Arzt aufgesucht, für unplausibel. 
Hiergegen spricht auch der Umstand, dass 
die Klägerin nach ihren eigenen Angaben 
durch ihre Hausärztin Frau Dipl. med. L 
vor der Überweisung darüber informiert 
worden war, dass ihr für die Szintigraphie 
ein Kontrastmittel injiziert werden würde. 
Dass sie die Aufklärung über das typi-
scherweise mit einer Injektion verbundene 
Risiko, die Vene zu verfehlen und eine 
Nervenirritation hervorzurufen, gleichwohl 
zum Anlass genommen hätte, die Behand-
lung zu verweigern, konnte sie nicht nach-
vollziehbar begründen ebenso wenig wie 
den Umstand, dass sie trotz des nach ihrer 
Beschreibung verlorenen Vertrauens in die 
Praxis der Beklagten diese nur wenige 
Monate später erneut aufsuchte, um dort 
eine MRT 
anfertigen zu lassen. Dass sie sich, wie sie 
angegeben hat, von ihrer Hausärztin unter 
Druck gesetzt fühlte, dem sie sich nicht 
habe widersetzen können, lässt überdies 
den Schluss zu, dass sie der von ihrer 
Hausärztin ebenso dringlich empfohlenen 
Szintigraphie bei einer Aufklärung 
über das Risiko von Nervenschäden gleich-
falls nicht widersprochen hätte. 
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4. Schließlich können auch die mit der 
Berufung gerügten Verfahrensfehler der 
Berufung nicht zum Erfolg verhelfen. Ins-
besondere liegt kein Verstoß gegen den in 
§ 309 ZPO 
enthaltenen Grundsatz der Unmittelbarkeit 
der Beweisaufnahme vor. Dass RiLG 
Kuhn an der Verhandlung und Beweisauf-
nahme am 21.6.2006 (Bl. 243 d.A.) nicht 
teilgenommen hat, ist unschädlich, weil er 
an dem Folgetermin am 26.9.2007 (Bl. 330 
d.A.) beteiligt war, auf dessen Grundlage 
das Urteil erging. In einer derartigen Kons-
tellation besteht keine Veranlassung, eine 
vor einem Richterwechsel erfolgte Be-
weisaufnahme zu wiederholen14. 
 
Die unterbliebene Anhörung der Klägerin 
zu einem Entscheidungskonflikt gegenüber 
dem von den Beklagten erhobenen Ein-
wand der hypothetischen Einwilligung hat 
der Senat 
nachgeholt. 
 
III. 
 
Die Kostenentscheidung hat ihre Grundla-
ge in § 97 ZPO, die Entscheidung über die 
vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 
708 Nr. 10, 711, 713 ZPO. Die Revision 
war nicht zuzulassen, da Gründe im Sinne 
des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.  
 
Den von der Klägerin angegebenen Min-
deststreitwert für das Schmerzensgeld von 
10.000,00 EUR hat der Senat bei der 
Streitwertbemessung für das Berufungsver-
fahren zugrunde gelegt, 
auch wenn die vom Sachverständigen be-
schriebenen, insbesondere nicht dauerhaf-
ten Verletzungsfolgen unter Berücksichti-
gung vergleichbarer Fälle (vgl. Slizyk, 
Schmerzensgeldtabelle, 2. Aufl. A Rn 
2456 und 1435) und der Tatsache, dass die 
Klägerin zeitgleich an einer Bandschei-
benprotrusion litt, die ebenfalls zu einer 
vergleichbaren Schmerzsymptomatik füh-
                                                 
14 OLG Hamm MDR 1993, S. 1235; Zöller-
Volkommer, ZPO, 26. Aufl. § 309 Rn. 1 

ren kann, auch bei einem Behandlungsfeh-
ler allenfalls ein Schmerzensgeld in Höhe 
von 3.000,00 EUR gerechtfertigt hätten. 
Bei der Festsetzung des Streitwertes für 
den Feststellungsantrag war zu berücksich-
tigen, dass ein Haushaltsführungsschaden 
nicht geltend gemacht wird und nicht er-
kennbar ist, welche zukünftigen Schäden 
aus der folgenlos verheilten Nervenirritati-
on noch entstehen können. Auch unter Be-
rücksichtigung der nicht näher belegten 
Behauptung, infolge der durch die Injekti-
on erlittenen Schmerzen zahlreiche Zu-
satzaufwendungen für Ärzte gehabt und 
zwei Arbeitsstellen verloren zu haben, war 
der Feststellungsantrag daher lediglich mit 
5.000,00 EUR zu bemessen.  
 
(...) 
 
 
Anmerkung (L. Barth, 25.08.09) 
 
Ganz allgemein ist darauf hinzuweisen, 
dass es sich vorliegend um eine Einzelfall-
entscheidung handelt und von daher kein 
Anlass besteht, aus der Entscheidung des 
OLG allgemeingültige Grundsätze für die 
Delegation von Injektionen auf das nicht-
ärztliche Personal abzuleiten. Dieser Hin-
weis ist insofern geboten, weil hier die 
Besonderheiten des Einzelfalls zu berück-
sichtigen waren und dazu zählte neben der 
formellen insbesondere auch die materielle 
Qualifikation der MTA, die immerhin im 
Zeitpunkt der Behandlung bereits mehrere 
Tausend gleichartige Injektionen verab-
reicht hatte. 
 
Indes bleibt verbleibt es aber bei der 
grundlegenden Erkenntnis, dass es sich 
auch bei der Injektion als eine technische 
Applikationsmethode vorbehaltlich der 
Überprüfung der Delegationsmöglichkei-
ten um eine Tätigkeit handelt, die im ärzt-
lichen Verantwortungsbereich liegt. Vor-
aussetzung ist und bleibt aber in jedem 
Falle für die Übertragung einer Injektion 
(nicht nur einer i.v. Injektion) die regelmä-

 8

 
 

 
 

AAPPffllRR  
© 2008 



 © Zeitschrift zum Altenpflegerecht           APflR 2008 – Service   
                 Rechtsprechungs-Report  

ßige Überwachung und Kontrolle durch 
den Arzt resp. die Ärztin. In der vorliegen-
den Entscheidung wurde darauf hingewie-
sen, dass eine Überwachung der MTA da-
durch gewährleistet ist, dass der Arzt (Ärz-
tin) nur von einer Glasscheibe getrennt 
war, in dem die Injektionen verabreicht 
werden und im Übrigen die Anweisung 
bestanden hat, dass bei Zwischenfällen 
jeder Art unverzüglich der Arzt hinzuzie-
hen ist. 
 
Mit anderen Worten: Nur weil der Arzt 
eben für die Wahrnehmung der Überwa-
chungs- und Kontrollpflichten Sorge zu 
tragen hat, ist überhaupt nur eine Delegati-
on möglich.  
 
An diesem „Befund“ hat sich im Übrigen 
durch die eingeführte „Modellklausel“ im 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz nichts 
geändert. Eher das Gegenteil dürfte m.E. 
anzunehmen sein, wonach eben mit „Mo-
dellversuchen“ gesteigerte Organisations- 
und damit auch Instruktions- und Überwa-
chungspflichten nicht nur für die Ärzte-
schaft, sondern auch für Träger von ambu-
lanten und stationären Gesundheitseinrich-
tungen begründet werden. Die formelle 
und materielle Qualifikation ist und bleibt 
neuralgischer Punkt neben den Überwa-
chungspflichten für die Delegationsmög-
lichkeit ärztlicher Leistungen. 
 
Hierzu wird in Kürze ein Beitrag erfolgen. 
 
 

 
____________________ 

 
>>> Zurück zum IQB-Internetportal <<< 
 
>>> Zum Portal Zeitschrift APflR <<< 
 
>>> Gerontopsychiatrierecht <<< 
 

 9

 
 

 
 

AAPPffllRR  
© 2008 

http://www.iqb-info.de/
http://www.apflr-zeitschrift.iqb-info.de/
http://www.gerontopsychiatrierecht.de/

